
Stadtverordnung 

die Aufhebung der Stadtverordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von 

Märkten und Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Ratzeburg 

 

Aufgrund § 12 Absatz 1 und 4 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – 

LÖffZG) vom 29. November 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 243) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der 

Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Ladenöffnungszeitengesetz vom 30. 

November 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 252) wird nach Vorlage in der Stadtvertretung am 12. Dezember 

2022 gemäß § 55 Abs. 3 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein 

(Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Juni 1992 für die Stadt 

Ratzeburg verordnet: 

§ 1 

Die Stadtverordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten und Messen 

oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Ratzeburg vom 07. März 2006 in 

der Fassung vom 08. Juni 2006 wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Ratzeburg, den 13.12.2022 

Stadt Ratzeburg 

Der Bürgermeister 

 

gez. Eckhard Graf 


